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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0146 

Rechtssatz 

Das Kriterium der Unterordnung des Nebenbetriebes findet beim Verwertungsbetrieb und Verarbeitungsbetrieb 
im entscheidenden Überwiegen des Anteiles der eigenen Urproduktion am Umsatz des Nebenbetriebes seinen 
Ausdruck. Als Grenze, die nicht überschritten werden darf, ist ein Zukaufsanteil von 25 vH der insgesamt im 
Verwertungsbetrieb (Verarbeitungsbetrieb verwerteten (verarbeiteten) landwirtschaftlichen und 
forstwirtschafltichen Erzeugnisse anzunehmen. 


